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Informationen der Parlamentarischen Gruppe Wirtschaft + Gewerbe des Kantons Solothurn 

Stellungnahme  
zu den Geschäften der bevorstehenden Kantonsratssession 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte 

Der Vorstand der Parlamentarischen Gruppe hat an seiner Vorstandssitzung vom 28. August 2023 die  
wirtschaftsrelevanten Geschäfte1 für die bevorstehende V. Kantonsrats-Session vom 5./6. & 13. September 
2023 beraten. Wir erlauben uns, Sie über die Empfehlungen des Vorstandes der Parlamentarischen Gruppe 
Wirtschaft + Gewerbe zu informieren. 

 4. SGB 141/2023 Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW): Bericht über die Erfüllung des Leis-
tungsauftrags für das Jahr 2022; Genehmigung (DBK) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat, den Bericht der FHNW zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Begründung: Grundsätzlich nimmt die PG W + G den Bericht zustimmend zur Kenntnis. Sorgen 
bereiten dem Vorstand der PG W + G die nach wie vor sinkenden Studentenzahlen. Die Parla-
mentarische Gruppe Wirtschaft + Gewerbe erwartet von der Direktion der FHNW, dass bei  
anhaltend sinkenden Studentenzahlen auch den Kosten der FHNW entsprechend Rechnung  
getragen wird. 

 

 5. SGB 048/2023 Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG: Übertragung des Betriebs einer 
höheren Fachschule an die HFTM AG für die Jahre 2024–2027 (DBK) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat, dem Geschäft zuzustimmen. 

Begründung: Beim Geschäft handelt es sich um die Fortsetzung einer bewährten Zusammen-
arbeit. Die HFTM spielt im Gefüge der beruflichen Weiterbildung, vor allem für die technischen 
Berufe, eine wichtige Rolle. 

 

  

 
1 Die Parlamentarische Gruppe Wirtschaft und Gewerbe behandelt in erster Linie Sachgeschäfte, Rechtsetzungsgeschäfte und Aufträge. 
Der Vorstand nimmt in der Regel keine Stellung zu Interpellationen. 
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 6. **SGB 047/2023 Investitionsbeitrag an das Ausbildungszentrum des Verbandes Swissmechanic 
Solothurn im Campus Technik in Grenchen (DBK) 

 7. **SGB 106/2023 Investitionsbeitrag an das Ausbildungszentrum des Maler- und Gipserunter-
nehmerverbandes des Kantons Solothurn in Selzach (DBK) 

 8. **SGB 138/2023 Investitionsbeitrag an den Neubau und die Sanierung des Campus des 
Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverbandes (suissetec) in Lostorf (DBK) 

 9. **SGB 132/2023 Investitionsbeitrag an das Ausbildungszentrum des Verbandes EIT.solothurn 
(Elektrobranche) in Olten (zusätzlicher Beitrag zum Investitionsbeitrag vom 11.5.2021) (DBK) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt zu den Geschäften 6., 7., 8. und 9. wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat, den vier Geschäften vorbehaltlos zuzustimmen. 

Begründung: Die Neu- und Ausbauten sind ein wichtiger Schritt, um die Berufsbildung der  
entsprechenden Branchen zukunftsorientiert gewährleisten zu können. Bei zwei Berufen ist der 
Kanton Auslöser für die Investitionen. Der Maler- und Gipserunternehmerverband und EIT.solo-
thurn waren beide in den Räumlichkeiten des BBZ Olten eingemietet. Wegen Eigenbedarf muss-
ten sie das BBZ verlassen und nach neuen Lösungen suchen. 

Der Campus Lostorf von suissetec ist für den Kanton Solothurn ein Leuchtturmprojekt in Sachen 
Berufsbildung. 

Swissmechanic musste sich – um die Lehre künftig weiterhin zukunftsorientiert anbieten zu kön-
nen – nach neuen Räumlichkeiten umsehen. 

Fazit: Es gibt keinen Grund, die vier Geschäfte nicht zu unterstützen. 

 

 12. A 175/2022 Auftrag Martin Rufer (FDP.Die Liberalen, Lüsslingen): Entlastungs- und Vereinfa-
chungsprogramm für die Raumplanung (BJD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat, dem geänderten Wortlaut der UMBAWIKO zuzustim-
men. Dieser Wortlaut wird auch vom Regierungsrat unterstützt. 

Begründung: Die von der UMBAWIKO gewählte Formulierung ist konkreter als die der ur-
sprünglichen Version, in der man von relevanten Stakeholdern spricht.  

Neu wird konkreter gefordert, dass das Verfahren und die Abläufe im Amt für Raumplanung, 
der Umgang mit Planern und Bauherren sowie die Schnittstellen zwischen den kommunalen Pla-
nungs- und Baubehörden, dem Amt für Raumplanung und den kantonalen Fachstellen zu koor-
dinieren sind. Die kantonale Raumplanungskommission ist dabei laufend einzubinden und dem 
Kantonsrat ist Bericht zu erstatten. 
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 17. A 197/2022 Auftrag Fraktion FDP.Die Liberalen: Photovoltaik-Zubau in kommunalen Schutzzo-
nen deblockieren (BJD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat dem geänderten Wortlaut der UMBAWIKO zuzustim-
men und gleichzeitig dem Wortlaut des Geschäftes 18 A 209/2022 Auftrag Janine Eggs (Grüne, 
Dornach): Meldepflicht statt Baubewilligungspflicht für Solaranlagen auf Gebäudedächern in 
der Juraschutzzone (BJD) zuzustimmen. 

Begründung: Mit diesen beiden Wortlauten ist ein Zubau in Schutzzonen machbar. Zugleich ist 
der Regierungsrat auch verpflichtet, einen entsprechenden Leitfaden zuhanden der Gemeinde-
behörden zu erstellen. 

 

 18. A 209/2022 Auftrag Janine Eggs (Grüne, Dornach): Meldepflicht statt Baubewilligungspflicht 
für Solaranlagen auf Gebäudedächern in der Juraschutzzone (BJD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat dem geänderten Wortlaut des Regierungsrates zuzu-
stimmen. 

Begründung: Der Regierungsrat präzisiert in seinem Wortlaut die Gebiete, unterstützt aber 
grundsätzlich den Auftrag von Janine Eggs. Eine Zustimmung der Geschäfte 17 und 18 machen 
Sinn, weil man dann gleichzeitig für alle relevanten Schutzzonen Lösungsvorschläge erarbeiten 
muss. 

 

 19. A 221/2022 Auftrag Fraktion FDP.Die Liberalen: Erhebung des kantonalen Freiflächenpotentials 
für Photovoltaikanlagen (BJD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat im Wortlaut des RR zuzustimmen. 

Begründung: Der Wortlaut des Regierungsrates ist eine sinnvolle Präzisierung des ursprüngli-
chen Wortlauts. 

 

 20. A 224/2022 Auftrag Christof Schauwecker (Grüne, Zuchwil): Nutzung der Grundwasserschutz-
zone S1 für Solarstromerzeugung (BJD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat dem Wortlaut der UMBAWIKO zuzustimmen. 

Begründung: Die UMBAWIKO dehnt die Nutzung der Grundwasserschutzzone von S1 auf S1 
und S2 aus. Das ist grundsätzlich sinnvoll, weil in beiden Zonen starke Nutzungseinschränkun-
gen gelten. Die Zone S2 soll ungeachtet des Typs des Grundwasserleiters sicherstellen, dass das 
Grundwasser durch Grabungen und unterirdische Arbeiten nahe von Grundwasserfassungen 
und -anreicherungsanlagen nicht verunreinigt wird. Zudem soll sie verhindern, dass der Zufluss 
zur Grundwasserfassung durch unterirdische Anlagen behindert wird. 

Es ist verboten, in dieser Zone Gülle auszubringen. Die Versickerung von Abwasser sowie das 
Erstellen von Bauten und Anlagen sind ebenfalls nicht zulässig. 
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 23. A 230/2022 Auftrag Marie-Theres Widmer (Die Mitte, Steinhof): Verhältnismässige Besteuerung 
von Vereinen mit wirtschaftlicher Zweckverfolgung (FD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat dem geänderten Wortlaut der FIKO zuzustimmen. 

Begründung: Die aktuelle Regelung sorgt für einen unnötigen administrativen Mehraufwand in 
der Steuerverwaltung. Ein Zurück auf Feld 1, das heisst ein Zurück auf die Situation vor der STAF 
ist sinnvoll und wird selbst von Verwaltungsseite begrüsst. Damit fällt eine Solothurner Eigen-
heit. 

 

 25. A 174/2022 Auftrag Fraktion SVP: Stopp ASTRA Bridge, Stopp künstliche Stauproduktion! Für 
eine vernünftige Verkehrspolitik (BJD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat, im geänderten Wortlaut der UMBAWIKO zuzustim-
men. 

Begründung: Grundsätzlich hat das ASTRA auf den Autobahnen die Bauhoheit. Es kann also 
entscheiden, mit welchen Mitteln ein Autobahnabschnitt renoviert wird. Sobald aber diese Un-
terhaltsarbeiten auf den Kantonsstrassen zu Mehrverkehr und zusätzlichen Staus führen, dann 
ist es Sache des Kantons zu intervenieren.  

Staustunden kosten das Gewerbe und die Industrie viel Geld. Aus diesem Grund ist es richtig, 
dass der Kanton beim ASTRA interveniert, wenn es wegen der ASTRA-Bridge auf den Kantons-
strassen zu übermässigen Mehrbelastungen kommt. 

 

 26. A 218/2022 Auftrag Matthias Anderegg (SP, Kyburg-Buchegg): Energieerzeugung und Energie-
versorgung in den Ortsplanungsrevisionen aufnehmen (VWD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat, den Auftrag abzulehnen. 

Begründung: Die Idee, die hinter dem Vorstoss steckt ist grundsätzlich sinnvoll. Aber, im laufen-
den Ortsplanungsprozess sind bereits mehrfach während des Prozesses – sehr zum Ärger der 
betroffenen Gemeinden – Änderungen vorgenommen worden. Ein erneuter Eingriff in den 
Ortsplanungsprozess würde die laufenden Ortsplanungen erneut verzögern und vor allem auch 
verteuern. Eine solche Planung wäre grundsätzlich in den heutigen Ortplanungsabläufen schon 
möglich. 

Es erscheint uns aber auch unsinnig, heute etwas in die Aufgaben der Ortsplanung aufzuneh-
men, das erst bei der nächste Welle der Ortsplanungsrevisionen – in 10 bis 15 Jahren – umge-
setzt wird. Das Thema muss neben den Ortsplanungsrevisionen von den Gemeinden bearbeitet 
werden. 
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 28. A 239/2022 Auftrag fraktionsübergreifend: Kantonale Aktionstage gegen Lebensmittelver-
schwendung (VWD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat grossmehrheitlich, dem Vorstoss im Wortlaut der UM-
BAWIKO zuzustimmen. 

Begründung: Die UMBAWIKO empfiehlt dem Kantonsrat, das Thema im Rahmen der Umset-
zung des Massnahmenplan Klimaschutz umzusetzen. Das erscheint der Mehrheit des Vorstan-
des der PG W + G der richtige Ort. 

  

 32. A 028/2023 Auftrag Thomas Marbet (SP, Olten): Schaffung einer Koordinationsstelle Baugesu-
che (BJD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat, den Auftrag abzulehnen. 

Begründung: Die Idee, die hinter dem Vorstoss steckt ist grundsätzlich eine gute Absicht. Aber 
in der Umsetzung wird das kaum funktionieren. Die PG W + G ist gegen eine weitere Verwal-
tungsstelle, die keine Effizienzsteigerung bringt. 

Zudem wäre es wichtig, dass man genau diese Prozesse von Beginn an mit dem Tool E-Bau-SO 
koordiniert. 

 

 33. A 029/2023, Auftrag Rebekka Matter-Linder (Grüne, Oekingen): Feuerwerksverbot Kanton  
Solothurn 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat, den Auftrag abzulehnen. 

Begründung: Zwar findet ein Teil des Vorstandes, dass die Knallerei am 1. August und am 31. 
Dezember für gewisse Tiere und die Umwelt belastend sind. Auf der anderen Seite sind Feuer-
werke stark reglementiert. Ein Verbot in nur einem Kanton wäre gerade im Kanton Solothurn 
wenig sinnvoll. In unserem Kanton ist man von den meisten Orten innerhalb von 10 bis 15 Ve-
lominuten in einem anderen Kanton. 

Wichtig ist auch noch zu betonen, dass im Kanton Solothurn noch ein Betrieb Feuerwerke kon-
zipiert und Feuerwerkskörper zum Verkauf anbietet. Es geht also auch um den Erhalt von Ar-
beitsplätzen. 

Feuerwerke üben bei den meisten Menschen eine grosse Faszination aus. Für die Sonnwendfeier 
in Oensingen reisen zehntausende von Menschen an. Auch an anderen Feuerwerken in der 
Schweiz ist die Menschenmasse riesig. 
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 54. SGB 145/2023 Massnahmenplan Klimaschutz (BJD) 

Der Vorstand der Gruppe W + G nimmt wie folgt Stellung: 

Der Vorstand empfiehlt dem Kantonsrat grossmehrheitlich, dem Massnahmenplan Klimaschutz 
mit der Änderung der UMBAWIKO zuzustimmen. 

Begründung: Die UMBAWIKO hatte über einen einzigen Änderungsantrag abzustimmen. Dieser 
Antrag macht – aus der Sicht der Mehrheit des Vorstandes der PG W + G Sinn. 

Im Erarbeitungsprozess zum Massnahmenplan Klimaschutz hat ein breit abgestützter Stakehold-
erprozess stattgefunden. Die meisten kritischen Punkte wurden dort diskutiert. Es wurde nach 
Kompromissen gesucht. Die Mehrheit des Vorstandes der PG W + G ist deshalb der Meinung, 
dass der Massnahmenplan Klimaschutz breit abgestützt ist. 

 

 
 

Liebe Kantonsrätinnen und Kantonsräte 

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und spannende Session. 

Andreas Gasche, Geschäftsführer 


